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1. (1)Aufträge, die aufgrund eines gemäß § 322 eingerichteten und betriebenen dynamischen Beschaffungssystems

vergeben werden sollen, können ausschließlich an die zugelassenen Teilnehmer des dynamischen

Beschaffungssystems gemäß Abs. 2 bis 5 vergeben werden.

2. (2)Sofern nicht ein Auftrag gemäß Abs. 4 vergeben werden soll, hat für die Vergabe jedes Auftrages eine

gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe zu erfolgen.

3. (3)Der Sektorenauftraggeber hat alle zugelassenen Teilnehmer gleichzeitig aufzufordern, Angebote abzugeben.

Sofern der Sektorenauftraggeber dies in der Ausschreibung festgelegt hat, sind Angebote in Form eines

elektronischen Kataloges abzugeben. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe hat die in Anhang XV angeführten

Angaben sowie einen Verweis auf die elektronische Adresse zu enthalten, unter der die

Ausschreibungsunterlagen gemäß § 322 Abs. 2 zur Verfügung gestellt wurden. Wurde das dynamische

Beschaffungssystem in Kategorien von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen untergliedert, so hat der

Sektorenauftraggeber alle für die entsprechende Kategorie zugelassenen Unternehmer zur Angebotsabgabe

aufzufordern.

4. (4)Sofern der Sektorenauftraggeber die Verwendung von elektronischen Katalogen für die Abgabe eines

Angebotes in der Ausschreibung vorgesehen hat und dem Teilnahmeantrag ein den Anforderungen gemäß § 271

entsprechender elektronischer Katalog beigefügt war, kann der Sektorenauftraggeber den betreffenden

zugelassenen Teilnehmern gleichzeitig den Tag und den Zeitpunkt bekannt geben, zu dem jene Informationen

den eingereichten elektronischen Katalogen entnommen werden sollen, die zur Erstellung der Angebote, die den

Anforderungen des Auftrages entsprechen, notwendig sind. Mit dieser Bekanntgabe hat der

Sektorenauftraggeber den Teilnehmern eine angemessene Frist einzuräumen, um vor dem bekannt gegebenen

Zeitpunkt entweder ihren Katalog entsprechend auszufüllen oder zu aktualisieren oder die Erstellung eines

Angebotes auf diese Weise abzulehnen. Der Sektorenauftraggeber hat vor der Erteilung des Zuschlages jedem

betreffenden Teilnehmer des dynamischen Beschaffungssystems die aus dessen elektronischen Katalog

entnommenen Informationen zu übermitteln bzw. bereitzustellen und eine angemessene Frist festzusetzen,

binnen der der Teilnehmer gegen das solcherart erstellte Angebot Einspruch erheben kann, weil das Angebot

Fehler enthält, oder binnen der zu bestätigen ist, dass das Angebot fehlerfrei ist.

5. (5)Sofern dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, können die festgelegten Zuschlagskriterien in der

Aufforderung zur Angebotsabgabe präzisiert werden. Der Zuschlag ist dem gemäß dem oder den in der

Ausschreibung zur Einrichtung des dynamischen Beschaffungssystems festgelegten Zuschlagskriterium bzw.

Zuschlagskriterien am besten bewerteten Angebot zu erteilen.

6. (6)Der Sektorenauftraggeber kann ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrages aus sachlichen Gründen

widerrufen. Für den Widerruf gilt § 311 sinngemäß.
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